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Der assistierte Suizid
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Immer mehr Menschen tragen sich mit dem Gedanken, eines Tages Suizidbei-
hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Sterbehilfe-Organisation EXIT Schweiz zählt 
über 100 000 Mitglieder, täglich melden sich 50 bis 100 Menschen für eine Neu-
mitgliedschaft an.
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Der einfachen Lesbarkeit 
halber wird im Artikel 
jeweils nur die männliche 
Form verwendet. 
Selbstverständlich sind, 
wenn von Patienten und 
Ärzten die Rede ist, auch 
Patientinnen und Ärztinnen 
gemeint.
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Einführung

Viele Menschen melden sich nicht primär im Hin-
blick auf einen möglichen späteren assistierten 
Suizid EXIT-Mitglied, sondern um eines Tages dank 
einer EXIT-Patientenverfügung nicht unnötig belas-
tende Therapie ertragen zu müssen. 
Wenn ein Patient einen assistierten Suizid ins Auge 
fasst, sind Hausärzte oftmals die ersten Ansprech-
partner [1, 2]. 2012 wurden in der Schweiz insgesamt 
508 assitierte Suizide registriert [3] (0,8% aller Todes-
fälle). Für den einzelnen Arzt ist die Konfrontation 
mit dem konkreten Wunsch eines Patienten nach 
 assistiertem Suizid daher noch immer ein seltenes 
Ereignis. In einer 2014 durchgeführten schweizwei-
ten Erhebung gaben von 1318 antwortenden Ärzten 
unterschiedlicher Fachrichtung weit mehr als die 
Hälfte an, noch nie konkret mit einem Suizidwunsch 
eines Patienten konfrontiert worden zu sein. Knapp 
ein Drittel der Kollegen berichteten, in den vergange-
nen fünf Jahren ein bis vier Mal von einem Patienten 
darauf angesprochen worden zu sein [4]. In einer an-
deren Befragung allerdings nur von Hausärzten aus 
der ganzen Schweiz gab ein Drittel der 579 Antwor-
tenden an, sich im Umgang mit Suizidwünschen ih-
rer Patienten sicher zu fühlen, ein Drittel fühlt sich 
nur teilweise sicher und ein weiteres Drittel un sicher. 
Weit mehr als die Hälfte der Kollegen erleben  einen 
Suizidwunsch eines ihrer Patienten als erhebliche 
emotionale Belastung [5]. 

Gesetzliche Grundlagen und  
Standesregeln

Gemäss Art. 115 des Strafgesetzbuches ist die Beihilfe 
zum Suizid straflos, wenn sie ohne selbstsüchtige Be-
weggründe erfolgt. In den 2004 von der Schweizeri-
schen Akademie der Medizinischen Wissenschaften 
(SAMW) veröffentlichten und 2013 dem neuen Er-
wachsenenschutzrecht angepassten Richtlinien «Be-

treuung von Patientinnen und Patienten am Lebens-
ende» [6] wird darauf hingewiesen, dass «am 
Lebensende in einer für den Betroffenen unerträg-
lichen Situation der Wunsch nach Suizidbeihilfe  
entstehen und dauerhaft bestehen bleiben kann».  
Suizidbeihilfe ist nach diesen Richtlinien dann zuläs-
sig wenn: 
– die Erkrankung des Patienten die Annahme recht-

fertigt , dass das Lebensende nahe ist.
– alternative Möglichkeiten der Hilfestellung erör-

tert und soweit gewünscht auch eingesetzt wur-
den.

– der Patient urteilsfähig ist.
– sein Wunsch ohne äusseren Druck entstanden, 

wohlerwogen und dauerhaft ist. 
In jedem Fall muss die zum Tode führende Handlung 
vom Patienten selbst ausgeführt werden. Kein Arzt 
darf dazu verpflichtet werden, seinen Patienten bei 
einem beabsichtigten assistierten Suizid zu unter-
stützen. 

Erwartungen von Patienten und  
Angehörigen

Befragungen von Patienten und Angehörigen von  
Patienten, die mit einem Wunsch nach assistiertem 
Suizid an ihren Arzt herangetreten sind, haben ge-
zeigt, wie wichtig es ist, dass ihr Arzt offen für ein Ge-
spräch über ihren Wunsch nach assistiertem Suizid 
ist. Er soll kompetent sein, über den Prozess des Ster-
bens zu sprechen und insbesondere soll er bereit 
sein, die Arzt-Patienten-Beziehung aufrecht zu erhal-
ten, auch wenn die Ansichten des Patienten resp. sei-
ner Angehörigen divergent zu denjenigen des Arztes 
sind [7]. 
Angehörige geraten durch den Wunsch eines Patien-
ten nach einem assistierten Suizid oftmals in ein  
Dilemma, indem sie die Autonomie des Patienten als 
wertvolles Gut betrachten, zugleich aber den assis-
tierten Suizid ablehnen [8]. Daher gehört es zu den 

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN 2015;15(9):152–154



LERNEN 153

ärztlichen Aufgaben, Angehörige in diesem Prozess 
und insbesondere auch nach dem assistierten Suizid 
zu unterstützen. 

Vorgehen bei einem Wunsch  
nach Suizidbeihilfe

Die Kommunikation und Organisation rund um  
einen assistierten Suizid ist komplex und fordert 
eine umsichtige Zusammenarbeit aller Beteiligten. 
Der Hausarzt sollte hier eine tragende Funktion ein-
nehmen. 
Die beste Vorsorge betreffend Suizidwünschen ist 
eine frühzeitige und bestmögliche palliativmedizini-
sche Betreuung. Dennoch kann Palliative Care nicht 
alle entsprechenden Begehren verhindern [9]. 
C. Gastmans aus Belgien hat im Jahre 2004 eine  
eigentliche Guideline verfasst, wie bei einem Wunsch 
nach Euthanasie (in Belgien ist die Euthanasie legal, 
der assistierte Suizid ist in Belgien nicht im Gesetz 
verankert) vorgegangen werden soll [10]. 
Hierzu muss allerdings festgehalten werden, dass die 
Euthanasie in Belgien vorwiegend dann praktiziert 
wird, wenn der Leidensdruck durch nicht kontrollier-
bare Symptome als unerträglich erlebt wird, wäh-
renddem in der Schweiz viel häufiger nicht die 
 eigentliche Symptomlast sondern die Angst vor 

 Autonomieverlust dazu führt, dass ein Mensch um 
einen assistierten Suizid bittet [11].
Äussert ein Patient einen Suizidwunsch, wird in An-
lehnung an Gastmans et al. folgendes Vorgehen emp-
fohlen:
Generell gilt es, den Patienten und seine Angehöri-
gen in einer Situation, die den Wunsch nach einem 
assistierten Suizid aufkommen lassen könnte, pallia-
tivmedizinisch korrekt zu begleiten. Im Vordergrund 
steht ein mehrdimensionales Symptommanage-
ment. Bei Bedarf soll ein palliativmedizinisches 
 Konsilium erwogen werden. Bei ausgeprägtem Leiden 
und ausgeschöpfter Symptomkontrolle kann eine 
palliative Sedierung ins Auge gefasst werden. Gast-
mans nennt die nochmaligen Bemühungen um eine 
bestmögliche Palliative Care den «Palliativfilter». 
Sollte ein Patient um einen assistierten Suizid bitten,
 – gilt es in erster Linie, ihm aufmerksam zuzuhören 

und zu klären, ob es sich um einen autonom und 
unbeeinflusst geäusserten, freien Wunsch eines 
informierten Individuums handelt.

– Man wird sich versichern, ob der Patient urteils-
fähig ist bezüglich der Konsequenzen seines An-
liegens. 

– Dann wird man eruieren, welche Motivation hin-
ter dem Wunsch steht und ob er schon mit ande-
ren Menschen über sein Suizidbegehren gespro-
chen hat.

– Man wird sich nochmals fragen, wie die Prognose 
bei der vorliegenden Erkrankung ist und mit wel-
chen Symptomen gerechnet werden muss.

– Körperliche und seelische Belastungen sollen  
erkannt und behandelt werden.

– Anschliessend soll mit dem Patienten über den zu 
erwartenden Verlauf und die Möglichkeiten der 
Symptomlinderung gesprochen werden. 

– Auch soll der Patient darüber informiert werden, 
an wen er sich mit Fragen wenden kann und wer 
entscheiden soll, wenn er selbst dazu nicht mehr 
in der Lage ist.

Wenn der Patient hierzu sein Einverständnis gibt, 
wird der Arzt mit den Angehörigen sprechen. Er wird 
sie über die Krankheit, die Prognose und Behand-
lungsmöglichkeiten aufklären und ihnen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten anbieten. Sie sollen befragt 
 werden, wie sie zum Suizidwunsch ihres Angehöri-
gen stehen und welche Gefühle sie dabei empfinden. 
Der Arzt wird dem Patienten und den Angehörigen 
anbieten, sie bei schwierigen Entscheidungen zu un-
terstützen.
Auch mit den Mitgliedern des Betreuungsteams wird 
der Arzt sprechen. Teammitglieder sollen nicht in  
einen Gewissenskonflikt geraten. Es ist wichtig, mit ©
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ihnen ihre Rolle zu klären und mit ihnen über ihre 
emotionale Belastung zu sprechen.
Sollte der Wunsch nach assistiertem Suizid bestehen 
bleiben, wird der Arzt nochmals prüfen, ob die Vor-
aussetzungen für einen assistierten Suizid gemäss 

Gesetz und Standesregeln gegeben sind. Obwohl 
nach den Schweizerischen Standesregeln die Voraus-
setzungen auch durch eine nichtärztliche Dritt-
person geprüft werden können, wird empfohlen, eine 
ärztliche Zweitmeinung einzuholen, insbesondere 
auch zur Überprüfung der Urteilsfähigkeit des Pa- 
tienten.
Die Gespräche mit dem Patienten und den Angehöri-
gen, die Überprüfung der Voraussetzungen und ins-
besondere der Urteilsfähigkeit durch den Arzt sollen 
in der Krankengeschichte festgehalten werden.
Entschliesst sich der Patient zu einem assistierten 
Suizid, ist es dem Arzt freigestellt, wie weit er sich  
aktiv daran beteiligen möchte. Denkbar ist es, dass  
er nur die Voraussetzungen prüft und im Falle eines 
Gewissenskonfliktes seinen Patienten an einen Kol-
legen resp. an eine Sterbehilfeorganisation weiter-
weist. Natürlich ist es auch möglich, dass ein Arzt eng 
mit einer Sterbehilfe-Organisation zusammenarbei-
tet, dass er sich in Ruhe von seinem Patienten verab-
schiedet, während dem die Sterbehilfeorganisation 
die Vorbereitung des assistierten Suizides über-
nimmt und auch nach dem Tod des Patienten den 
Staatsanwalt und die Polizei empfängt. Die Sterbe-
hilfe-Organisation wird in der Regel den behandeln-
den Hausarzt um Informationen zur Urteilsfähigkeit 
und zum Krankheitsverlauf des Patienten bitten.  
Hier ist es dem Arzt freigestellt, ob er diese Informa-
tionen direkt der Sterbehilfeorganisation oder sei-
nem Patienten zukommen lassen möchte. Kein Arzt 
kann verpflichtet werden, eine Aussage darüber zu 

machen, ob sein Patient urteilsfähig ist in Bezug auf 
den beabsichtigten assistierten Suizid. Er ist lediglich 
zu einer Aussage bezüglich dessen kognitiver Kom-
petenz gegenüber dem Patienten selbst verpflichtet.  
Ob er Natriumpentobarbital verschreiben oder beim 
assistierten Suizid anwesend sein möchte, ist selbst-
verständlich ebenfalls dem Gewissensentscheid  
eines jeden Arztes überlassen.
Nach dem assistierten Suizid ist es unabdingbar, mit 
den Angehörigen und dem Betreuungsteam in Ge-
sprächen das Erlebte zu verarbeiten. Auch der invol-
vierte Arzt soll im Rahmen einer Intervision hierfür 
die Möglichkeit haben. 
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Die beste Vorsorge betreffend Suizidwünschen 
ist eine frühzeitige und bestmögliche palliativ-
medizinische Betreuung. 
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